
Änderung der 
Röntgenverordnung

Durch Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist am
1. Juli 2002 die Verordnung zur Änderung der Röntgen-
verordnung vom 8. Januar 1987 in Kraft getreten. Die
folgende Darstellung dient einer Kurzinformation über
einzelne Regelungen, die für radiologisch tätige Ärzte
von besonderem Interesse sein werden. Diese Darstel-
lung ersetzt nicht die notwendige eigenständige intensi-
ve Kenntnisnahme des Vorordnungstextes.

Die folgende Kurzinformation bezieht sich auf folgende
Paragraphen:

§ 2a
Rechtfertigung

Medizinische Strahlenexpositionen im Rahmen der
Heilkunde müssen einen hinreichenden Nutzen erbrin-
gen, wobei ihr Gesamtpotential an diagnostischen oder
therapeutischen Nutzen einschließlich des unmittelba-
ren gesundheitlichen Nutzens für den Einzelnen und
des Nutzens für die Gesellschaft abzuwägen ist gegen-
über der von der Strahlenexposition möglicherweise
verursachten Schädigung des Einzelnen.

§ 2c
Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und 

Dosisreduzierung

Verordnungsentsprechende Tätigkeiten verpflichten
bei jeder Strahlenexposition zur Beachtung des Standes
der Technik und die Exposition auch unterhalb der
Grenzwerte so gering wie möglich zu halten.

§ 13
Strahlenschutzverantwortliche und 

Strahlenschutzbeauftragte

Die Bestellung des oder der Strahlenschutzbeauftrag-
ten ist mit Angabe der Aufgaben und der Befugnisse der
zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. Auch
das Ausscheiden des Strahlenschutzbeauftragten aus
seiner Funktion ist der zuständigen Behörde (Staatli-
ches Amt für Arbeitsschutz) unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Der Mitteilung der Bestellung eines Strah-
lenschutzbeauftragten ist die Bescheinigung über die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz beizufügen.

§ 15a
Strahlenschutzanweisung

Die zuständige Behörde kann den Strahlenschutzver-
antwortlichen verpflichten, eine Strahlenschutzanwei-
sung zu erlassen, in der die in dem Betrieb zu beachten-

den Strahlenschutzmaßnahmen aufzuführen sind. Zu
diesen Maßnahmen gehören in der Regel

1. das Aufstellen eines Planes für die Organisation des
Strahlenschutzes,

2. die Regelung des für den Strahlenschutz wesentli-
chen Betriebsablaufs,

3. die für die Ermittlung der Körperdosis vorgesehe-
nen Messungen, entsprechend den Expositionsbe-
dingungen,

4. die Führung eines Betriebsbuches, in das die für den
Strahlenschutz wesentlichen Betriebsvorgänge ein-
zutragen sind,

5. die regelmäßige Funktionsprüfung und Wartung von
Röntgeneinrichtungen, sowie die Führung von Auf-
zeichnungen über die Funktionsprüfungen und über
die Wartungen.

§ 16
Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen 

zur Untersuchung von Menschen

Als eine Grundlage für die Qualitätssicherung bei der
Durchführung von Röntgenuntersuchungen werden
diagnostische Referenzwerte eingeführt. Die vom Bun-
desamt für Strahlenschutz zu veröffentlichenden dia-
gnostischen Referenzwerte sind bei den Untersuchun-
gen von Menschen zu Grunde zu legen.

Ein weiterer Kernsatz des § 16 ist die Verpflichtung, al-
le Maßnahmen zu gewährleisten, um die erforderliche
Bildqualität mit möglichst geringer Strahlenexposition
zu erreichen. Ist die erforderliche Bildqualität nicht
mehr gegeben oder nur mit einer höheren Strahlenex-
position des Patienten zu erreichen, ist unverzüglich die
Ursache zu ermitteln und zu beseitigen.

§ 17
Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen 

zur Behandlung von Menschen

Bei Röntgeneinrichtungen zur Behandlung von Men-
schen ist vor der Inbetriebnahme dafür zu sorgen, dass
die Dosisleistung im Nutzstrahlenbündel des Strahlers
und die Röntgenröhrenspannung den Qualitätsmerk-
malen des Herstellers entspricht.

Bei der erforderlichen Abnahmeprüfung sind die Be-
zugswerte für die Konstanzprüfung zu bestimmen.
Konstanzprüfungen sind mindestens halbjährlich
durchzuführen. Das Ergebnis ist unverzüglich aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind den zuständigen
Stellen auf Verlangen vorzulegen.
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§ 17a
Qualitätssicherung durch ärztliche Stellen

Die ärztliche Stelle hat im Rahmen ihrer Befugnisse die
Aufgabe, dem Strahlenschutzverantwortlichen Maß-
nahmen zur Optimierung der medizinischen Strahlen-
anwendungen vorzuschlagen, insbesondere zur Verbes-
serung der Bildqualität, zur Herabsetzung der Strahlen-
exposition oder zu sonstigen qualitätsverbessernden
Maßnahmen, und nachzuprüfen, ob und wie weit die
Vorschläge umgesetzt werden.

Die ärztliche Stelle unterliegt im Hinblick auf patien-
tenbezogene Daten der ärztlichen Schweigepflicht.

Der Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung
von Röntgenstrahlung am Menschen in der Heilkunde,
ist bei der ärztlichen Stelle unverzüglich anzumelden.
Ein Abdruck der Anmeldung ist der zuständigen Behör-
de (Staatliches Amt für Arbeitsschutz) zu übersenden.
Der ärztlichen Stelle sind die Unterlagen auf Verlangen
vorzulegen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben
benötigt, insbesondere Röntgenbilder, Angaben zur
Höhe der Strahlenexposition, zur Röntgeneinrichtung,
zu den sonstigen verwendeten Geräten und Ausrüstun-
gen. Ebenso sind Angaben zur rechtfertigenden Indika-
tion der ärztlichen Stelle mitzuteilen (siehe auch § 23).

§ 18
Pflichten beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung

Es ist dafür zu sorgen, dass beim Betrieb einer Rönt-
geneinrichtung für die beschäftigten Personen eine
deutschsprachige Gebrauchsanweisung vorhanden ist
und für die beschäftigten Personen der Nachweis einer
Einweisung zur sachgerechten Handhabung erbracht ist.

Der Text der Röntgenverordnung ist zur Einsicht stän-
dig verfügbar zu halten. Die Röntgeneinrichtung ist in
Zeitabständen von längstens fünf Jahren durch einen
Sachverständigen zu überprüfen.

§ 18a
Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz

Die erforderliche Fachkunde ist durch Zeugnisse, Nach-
weis praktischer Erfahrungen und durch eine Beschei-
nigung über erfolgreiche Kursteilnahme zu belegen.
Künftig muss die Fachkunde im Strahlenschutz mindes-
tens alle fünf Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme
an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs
oder durch andere von der zuständigen Stelle als geeig-
net anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert
werden.

Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz wer-
den in der Regel durch eine für das jeweilige Anwen-
dungsgebiet geeignete Einweisung und praktische Er-
fahrung erworben. Auch für diesen Personenkreis gilt
die erforderliche fünfjährliche Aktualisierung.

Entsprechend den im § 45 genannten Übergangsvor-
schriften gelten für die erforderlichen Aktualisierungen
der Fachkunde folgende Zeiten:

Wurde der Fachkundenachweis vor 1973 erbracht, so ist
die Aktualisierung bis zum 1. Juli 2004 nachzuweisen.
Bei Erteilung der Fachkunde zwischen 1973 bis 1987 er-
folgt die Aktualisierung bis zum 1. Juli 2005.
Bei Fachkunden die nach 1987 erteilt wurden ist für die
Aktualisierung ein Zeitraum bis zum 1. Juli 2007 vorge-
sehen.

Aktualisierungen der bestehenden Fachkunde respekti-
ve der nachgewiesenen Kenntnisse im Strahlenschutz
sind auch für Medizinisch-technische Radiologieassi-
stenten (Assistentinnen) erforderlich. Auch für Perso-
nen, die zur technischen Mitwirkung nur über die erfor-
derlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen müs-
sen, ist die fünfjährliche Aktualisierung erforderlich.

§ 21
Schutzvorkehrung

Der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen vor
Strahlung ist vorrangig durch bauliche und technische
Vorrichtungen oder durch geeignete Arbeitsverfahren
sicherzustellen. Bei Personen, die sich im Kontrollbe-
reich aufhalten, ist sicherzustellen, dass sie die erforder-
liche Schutzkleidung tragen.

§ 22
Zutritt zu Strahlenschutzbereichen

Personen darf der Zutritt zu Kontrollbereichen nur er-
laubt werden, wenn sie zur Durchführung oder Auf-
rechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgän-
ge tätig werden müssen, oder an ihnen selbst Röntgen-
aufnahmen durchgeführt werden sollen. Nach Zustim-
mung durch eine die erforderliche Fachkunde im Strah-
lenschutz besitzende Person ist Zutritt zum Kontrollbe-
reich auch einer helfenden Person möglich.

Schwangere Frauen dürfen den Kontrollbereich betre-
ten, wenn der fachkundige Strahlenschutzverantwortli-
che oder der Strahlenschutzbeauftragte dies ausdrück-
lich gestattet und durch geeignete Überwachungsmaß-
nahmen sicherstellt, dass der besondere Dosisgrenzwert
(vergl. § 31) eingehalten wird und dies dokumentiert
wird.
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§ 23
Rechtfertigende Indikation

Die rechtfertigende Indikation erfordert die Feststel-
lung, dass der gesundheitliche Nutzen der Anwendung
am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt.
Eine rechtfertigende Indikation ist auch dann zu stellen,
wenn die Anforderung eines überweisenden Arztes vor-
liegt. Die rechtfertigende Indikation darf nur gestellt
werden, wenn der die rechtfertigende Indikation stel-
lende Arzt den Patienten vor Ort persönlich untersu-
chen kann.

§ 24
Berechtigte Personen

In der Heilkunde darf Röntgenstrahlung am Menschen
nur angewendet werden von Personen, die als Ärzte ap-
probiert sind und die erforderliche Fachkunde im Strah-
lenschutz für das gesamte Gebiet der Röntgenuntersu-
chung oder Röntgenbehandlung besitzen oder die er-
forderliche Fachkunde im Strahlenschutz für das Teilge-
biet besitzen in dem die Anwendung erfolgt. Appro-
bierte Ärzte, die noch nicht über die erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz verfügen dürfen unter ständi-
ger Aufsicht und Verantwortung einer fachkundigen
Person Röntgenstrahlen am Menschen anwenden, falls
sie über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlen-
schutz verfügen.

Die technische Durchführung ist neben den vorgenann-
ten Personen ausschließlich Personen mit einer Erlaub-
nis entsprechend des MTA-Gesetzes von 1993 erlaubt.
Weiterhin ist die technische Durchführung Personen er-
laubt, die auf Grund einer staatlich anerkannten oder
staatlich überwachten abgeschlossenen Ausbildung
über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
verfügen, wenn die technische Durchführung Gegen-
stand ihrer Ausbildung und Prüfung war.

Außerdem gilt die Erlaubnis zur technischen Durch-
führung auch für Personen, die sich in einer die erfor-
derlichen Voraussetzungen zur technischen Durch-
führung vermittelnden beruflichen Ausbildung befin-
den, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwor-
tung eines fachkundigen Arztes Arbeiten ausführen, die
ihnen im Rahmen der Ausbildung übertragen sind, und
sie die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz be-
sitzen.

Gleiches gilt für Personen mit einer abgeschlossenen
sonstigen medizinischen Ausbildung, wenn sie unter
ständiger Aufsicht und Verantwortung einer fachkundi-
gen Person tätig sind und die erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz besitzen.

Nitrofen in Lebensmitteln – 
Einschätzung des gesundheit-
lichen Risikos für Schwangere

An das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) und andere
Verbraucherschutz-Einrichtungen haben sich in den
vergangenen Tagen zahlreiche schwangere Frauen ge-
wandt, die möglicherweise mit dem verbotenen Pflan-
zenschutzmittel Nitrofen belastete Lebensmittel ver-
zehrt haben. Wegen der im Tierversuch teratogenen

92 Rheinisches Ärzteblatt 9/2002

A M T L I C H E
B E K A N N T M A C H U N G E N

§ 25
Anwendungsgrundsätze

In diesem Paragraphen steht u. a. die Forderung, dass die
durch eine Röntgenuntersuchung bedingte Strahlen-
exposition soweit einzuschränken ist, wie dies mit den
Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu ver-
einbaren ist. Ebenfalls finden sich hier detaillierte Hin-
weise über das Vorgehen bei Röntgenbehandlungen.

§ 27
Röntgenbehandlung

Der Paragraph regelt u. a. die personalen Voraussetzun-
gen und fordert die Erstellung eines Bestrahlungsplanes
einschließlich des Bestrahlungsprotokolls.

§ 36
Unterweisung

Personen, denen der Zutritt zum Kontrollbereich ge-
stattet wird, sind über die Arbeitsmethoden, die mögli-
chen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und
Schutzmaßnahmen und über den wesentlichen Inhalt
dieser Verordnung zu unterweisen. Die Unterweisung
ist mindestens einmal im Jahr zu wiederholen.

Wir weisen daraufhin, dass es sich bei den oben stehen-
den Ausführungen um Einzelpunkte aus dem Text der
Verordnung handelt. Keine Erwähnung fanden z. B. die
Vorgaben für die Teleradiologie sowie der § 45 mit sei-
nen Übergangsvorschriften.

Eine weitere Kommentierung der Verordnung ist nach
Erlass der zu erwartenden Richtlinien vorgesehen. Eine
Kenntnis der Richtlinien erlaubt dann auch weitere
sachdienliche Auskünfte zu speziellen Anfragen.

ÄkNo/Dr. Paschke


